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Abréviations

VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport

AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
ARMADA Waffeninformationsplattform des Bundes
VOSTRA Vollautomatisches Strafregister
PISA Personalinformationssystem der Armee

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports

AVS Assurance-vieillesse et survivants
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
ARMADA Plate-forme fédérale d'information sur les armes
VOSTRA Casier judiciaire entièrement informatisé
SIPA Système d'information sur le personnel de l'armée
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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Sécurité intérieure

Der Nationalrat überwies zudem ein Postulat seiner sicherheitspolitischen Kommission,
welches den Bundesrat mit der Ausarbeitung eines Berichtes über die Bekämpfung des
Waffenmissbrauches beauftragt. 1

POSTULAT
DATE: 28.02.2012
NADJA ACKERMANN

Nach tragischen Vorfällen mit Schusswaffen hatte der Nationalrat 2012 mit einem
Postulat vom Bundesrat einen Bericht über die Mängel bei der Bekämpfung von
Waffenmissbrauch verlangt. Dieser noch 2012 vorgelegte Bericht hatte Gesetzeslücken
offengelegt, welche die sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates dazu
veranlassten, vier Motionen einzureichen. Laut der ersten Motion (13.3000) soll der
Bundesrat bis Ende 2013 einen Entwurf für eine neue Bestimmung in der
Strafprozessordnung vorlegen: Wenn im Strafprozess eine Feuerwaffengefährdung
Dritter durch einen Armeeangehörigen befürchtet wird, soll dem VBS Meldung erstattet
werden, damit der Führungsstab der Armee automatisch über Strafverfahren gegen
Armeeangehörige informiert wird. Die zweite Motion (13.3001) fordert eine Anpassung
des Militärgesetzes, welche es dem VBS erlaubt, die von der Staatsanwaltschaft und den
Gerichten gemeldeten Daten im Personalinformationssystem der Armee (Pisa)
bearbeiten zu können. Die dritte Motion (13.3002) beauftragt den Bundesrat, eine
Änderung des Waffengesetzes auszuarbeiten, die den Datenaustausch zwischen den
mit dem Vollzug des Waffengesetzes beauftragten Behörden der Kantone und des
Bundes verbessern soll. Dabei sollen nicht nur die kantonalen Register sondern auch
das Informationssystem des Bundes – insbesondere die 2011 in Betrieb genommene
Waffeninformationsplattform ARMADA – miteinander verbunden und eine Online-
Abfrage der kantonalen Waffenregister ermöglicht werden. Der vierte Vorstoss
(13.3003) schliesslich verlangt, dass für die systematische Nutzung der AHV-
Versichertennummer durch die mit der Erfüllung der gesetzlichen Aufträge des
Waffenrechts beauftragten Behörden eine gesetzliche Grundlage geschaffen wird.
Konkret soll die Versichertennummer in das Strafregister-Informationssystem VOSTRA
aufgenommen werden. Beide Kammern überwiesen die Vorstösse im Jahr 2013, wobei
der Ständerat dem Bundesrat für die Ausarbeitung der Entwürfe eine längere Frist
einräumen wollte. Die weiter vom Ständerat geforderte Nachregistrierung von noch
nicht erfassten Feuerwaffen – eine Ergänzung der zweiten Motion – wurde vom
Nationalrat mit 87 zu 86 Stimmen bei 8 Enthaltungen äusserst knapp gutgeheissen.
Gegen eine Nachregistrierung sprachen sich die ganze SVP- sowie eine Mehrheit der
CE- und FDP-Fraktion aus, da ihrer Meinung nach ein Ungleichgewicht zwischen
Aufwand und Nutzen bestehe. Im Dezember verabschiedete der Bundesrat fristgemäss
eine Botschaft für ein Bundesgesetz über Verbesserungen beim Informationsaustausch
zwischen Behörden im Umgang mit Waffen. Dieses sieht unter anderem vor, dass
innerhalb von zwei Jahren nichtregistrierte Feuerwaffen beim Waffenbüro des
Wohnkantons gemeldet werden müssen. Bei einer Widerhandlung soll eine Busse
drohen. 2

MOTION
DATE: 13.12.2013
NADJA ACKERMANN

Der Schutz vor Waffengewalt soll verbessert werden. Um den in den vier Motionen der
SPK-NR aufgegriffenen Gesetzeslücken Rechnung zu tragen und den bisher
lückenhaften Informationsaustausch zwischen zivilen, militärischen und gerichtlichen
Behörden in diesem Bereich zu verbessern, verabschiedete der Bundesrat Ende 2013
die Botschaft zum Bundesgesetz über Verbesserungen beim Informationsaustausch
zwischen Behörden im Umgang mit Waffen. Die Vorlage beinhaltet fünf Kernpunkte:
Erstens sollen die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Armee künftig über
diejenigen Personen informieren, bei denen ein Verdacht zur Gefährdung ihrer selbst
oder Dritter durch eine Feuerwaffe besteht. Zweitens sollen die zivilen und
militärischen Behörden aktiv über neue Eintragungen in der vom Bund geführten
Waffeninformationsplattform ARMADA, beispielsweise zu Personen, welchen eine
Bewilligung im Zusammenhang mit Waffen verweigert oder entzogen wurde, orientiert
werden. Drittens wird mit der sogenannten Waffenplattform eine gesetzliche Grundlage
für die Verbindung der kantonalen Waffenregister geschaffen. Diese Waffenplattform
(Kantonsebene) soll viertens mit der Plattform ARMADA (Bundesebene) verbunden

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 25.09.2015
KARIN FRICK
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werden. Als fünften Punkt sieht der Bundesrat die Nachregistrierung aller in der
Schweiz vorhandenen Feuerwaffen vor. Damit will er die Planung von Polizeieinsätzen
und die Rückverfolgung von Tatwaffen vereinfachen.
In der Sondersession vom Mai 2015 beriet der Nationalrat als Erstrat über die Vorlage.
Er lehnte die flächendeckende Nachregistrierung ab, weil diese einen
unverhältnismässigen personellen, finanziellen und administrativen Aufwand
verursache. Überdies würde die Sicherheit dadurch nicht erhöht, da jemand, der seine
Schusswaffe zu kriminellen Zwecken verwenden möchte, der Meldepflicht ohnehin
nicht nachkäme. Ansonsten stimmte die grosse Kammer in allen Punkten dem Entwurf
des Bundesrates zu und verabschiedete die Vorlage mit 179 zu 10 Stimmen und 1
Enthaltung aus den Reihen der SVP-Fraktion zuhanden des Ständerats. Die
Bestimmungen über die Nachregistrierung der Schusswaffen waren auch im Ständerat
der einzige Streitpunkt. Mit knapper Mehrheit (23 zu 19 Stimmen) schloss sich die kleine
Kammer dem Nationalrat an und sprach sich ebenfalls gegen die Nachregistrierung aus.
In der Schlussabstimmung wurde die Vorlage im Nationalrat mit grosser Mehrheit (189
zu 4 Stimmen bei 3 Enthaltungen) und im Ständerat einstimmig angenommen. 3

1) AB NR, 2012, S. 49
2) AB NR, 2013, S. 1572 ff.; AB NR, 2013, S. 276 ff.; AB SR, 2013, S. 582 ff.; Medienmitteilungen Bundesrat vom 13.12.13.pdf; Mo.
13.3000; Mo. 13.3001; Mo. 13.3002; Mo. 13.3003
3) AB NR, 2015, S. 1910; AB NR, 2015, S. 640 ff.; AB SR, 2015, S. 1043 ff.; AB SR, 2015, S. 1088; BBl, 2015, S. 7169 ff.; BaZ, NZZ,
TG, 25.9.15; NZZ, 26.9.15
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